
Prüfkriterien zur Verleihung der VdK-Auszeichnung
für vorbildliche Integration von Behinderten 
und für behindertengerechte Gestaltung von 

Gebäuden und Einrichtungen

Prüfkriterium erfüllt
nein ja

A. Fragen zur Integration behinderter Menschen

Ist die Schwerbehinderten-Pflichtquote bei der Besetzung
der Arbeitsplätze erfüllt?  

Wurden im Verhältnis zur Betriebsgröße besonders viele schwer-
behinderte Menschen eingestellt?  

Verfügt der Betrieb über eine besonders hohe Beschäftigungsquote
für schwerbehinderte Menschen?  

Engagiert sich der Betrieb besonders bei der Ausbildung von
schwerbehinderten jungen Menschen?  

Werden neue und vorhandene Arbeitsplätze den Bedürfnissen
der behinderten Menschen und ihren Fähigkeiten entsprechend 
angepasst?  

Werden schwerbehinderte Menschen über die gesetzliche Quote
hinaus beschäftigt?  

Werden schwerbehinderte Menschen beschäftigt, obwohl keine 
Beschäftigungspflicht besteht?  

Werden/Wurden behindertengerechte Arbeits- und Ausbildungs-
plätze neu geschaffen?  

Werden schwerbehinderte Menschen bei Ausschreibung und 
Besetzung von Stellen (z.B. Anteil der schwerbehinderten
Menschen an der Gesamtzahl der Einstellungen) berücksichtigt?  

Werden bei Einstellungen behinderte Frauen und die besonderen
Bedürfnisse von behinderten Frauen mit Familienpflichten
berücksichtigt?  

Werden schwerbehinderte Menschen, die nach Art oder Schwere
ihrer Behinderung im Arbeits- und Berufsleben besonders
betroffen sind (§72 SGB IX), eingestellt bzw. beschäftigt?  



Gibt es besondere Aufwendungen des Arbeitgebers zur Erhaltung
oder Ausstattung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter Menschen?  

Gibt es Integrationsvereinbarungen nach § 14b SchwbG 
(z.B. Zusicherung von Qualifizierungs- oder Umstrukturierungsmaß-
nahmen zu Gunsten schwerbehinderter Menschen)?  

Wird die sozialpolitische Verantwortung als Arbeitgeber in heraus-
ragender Weise erfüllt?  

B. Fragen zur barrierefreien Gestaltung

Grundlage der folgenden Prüfung sind die Bestimmungen der Normen DIN 18024 und DIN 
18025 in ihrer jeweils aktuellen Fassung.
Die  Bestimmungen  der  DIN  18024/18025  sind  Mindeststandards.  Von  der  Norm 
abweichende Lösungen sind zulässig, wenn dadurch die Tauglichkeit für Behinderte ebenso 
gut und besser erreicht wird (z.B. größere Bewegungsflächen oder größere Türbreiten, nicht 
jedoch  spürbare  Abweichungen  bei  der  Anbringungshöhe  von  Bedienelementen  oder  der 
Steigung von Rampen). Alle Maße sind Netto-Maße (abzüglich hineinragender Gegenstände, 
An- oder Aufbauten).

Allgemeine Fragen
Besteht nach den gültigen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere
nach der Landesbauordnung, eine Verpflichtung zur barrierefreien
und behindertengerechten Gestaltung?  

Wurden eigens zur barrierefreien Ausgestaltung öffentliche Mittel
in Anspruch genommen?  

Wurden Behinderte an der Planung beteiligt?  

Pkw-Stellplätze
Sind für Rollstuhlbenutzer reservierte Pkw-Stellplätze (3,50 m breit)
in Eingangsnähe vorhanden?  

Bei Parkplätzen und Tiefgaragen in Aufzugsnähe?  

Beschilderung gut sichtbar vorhanden?  

Zuwegungen
Ist der Weg vom Parkplatz zum Eingang des Gebäudes schwellenfrei?
(abgesenkte Bordsteine, Schwelle nicht höher als 2 cm)  

Ist der Haupteingang stufenlos erreichbar?  

Ist ein Nebeneingang für Rollstuhlbenutzer stufenlos erreichbar?  

Sind zur Überwindung von Höhenunterschieden ggf. Rampen 
angeordnet und entsprechen sie der Norm?  
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Eingänge
Ist der Haupteingang für Rollstuhlbenutzer passierbar
(keine Dreh- und Pendeltüren)?  

Ist die Eingangstür mindestens 95 cm breit?  

Öffnet sich die Eingangstür automatisch bzw. kraftbetätigt?  

Sind alle mit der Eingangstür verbundenen Bedienungseinrichtungen  
gut zugänglich und für Rollstuhlfahrer benutzbar?

- Klingel bzw. Rufanlage
- Türöffner bzw. Codekarten
- Briefeinwurf

Ist die Bewegungsfläche für Rollstuhlfahrer vor und hinter der Tür
ausreichend (mind. 1,50 m breit und 1,20 m lang)?  

Ist die Orientierung und Beschilderung vorbildlich und auch für 
Sehbehinderte und Blinde geeignet?  

- Äußere Gebäudebereich?   (Kfz-Stellplatz, Eingang, etc.)  
- Innere Gebäudebereich?    (Aus-/Notausgänge, Aufzug, WC,  

           öffentliche Fernsprecher, Dienststellen,
           Sozialräume, etc.)

Aufzüge
Hat der Aufzug ein Innenmaß von mindestens 1,10 m Breite
und 1,40 m Tiefe?  

Ist die Aufzugstür mind. 90 cm breit?  

Bewegungsfläche vor dem Aufzug mind. 1,50 x 1,50 m?  
Bedienungstableau in ca. 85 cm Höhe?  
Tastenaufdruck (z.B. Geschosshöhe) taktil erfassbar?
(auf keinen Fall Sensortasten)  
Akustische Signale? (Sprachausgabe)  

Treppen
Sind die Treppen gradläufig?
(Anmerkung: Treppenlauf sollte nicht gewendelt sein)  
Sind die Stufen rechtwinklig und geschlossen? (Stufenunterschneidungen/
Vorstehende Trittstufen bzw. fehlende Setzstufen sind unzulässig)  
Sind die Vorderkanten der Treppenstufen rutschhemmend sowie deutlich
und kontrastreich markiert?  

Ist die erste und letzte Stufe einer Treppe mit ertastbarem,
unterschiedlichen Belag ausgeführt?  
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Bewegungsflächen
Bewegungsflächen dürfen nicht in ihrer Funktion eingeschränkt sein,
z.B. durch Rohrleitungen, Mauervorsprünge, Heizkörper, Handläufe.

Ist die Bewegungsfläche mindestens 1,50 m x 1,50 m
- vor Aufzugstüren  
- vor Kunden- und Serviceschaltern  
- vor Fernsprechzellen  
- vor Dienstleistungsautomaten  
- vor Briefeinwürfen  
- vor Ruf- und Sprechanlagen  
- vor Durchgängen, Kassen und Kontrollen  
- als Wendemöglichkeit in jedem Raum  
- Bewegungsfläche 1,50 m breit in Fluren  

Ist die Bewegungsfläche mindestens 1,20 m breit?
- entlang von Einrichtungen, die ein Rollstuhlfahrer zur Benutzung

anfahren muss  
- neben Bedienvorrichtungen (z.B. Schalter, Briefeinwurfsöffn.)  

Ist die Bewegungsfläche mindestens 90 cm breit?
- bei Durchgängen, Kassen und Kontrollen?  

Türen
Sind die Türen mindestens 90 cm breit im lichten Maß?  
Sind große Glasflächen kontrastreich gekennzeichnet und bruchsicher?  
Lassen sich Türen von Toiletten-, Dusch- u. Umkleidekabinen 
nach außen öffnen?  
Ragen Türen in geöffnetem Zustand nicht in die Bewegungsflächen?  
Sind schwergängige Türen (über 10N) kraftbetätigt?  
Sind kraftbetätigte Türen so gesichert, dass Quetsch- und Scherstellen 
vermieden werden?  
Sind Schalter bei kraftbetätigten Türen auch von Rollstuhlfahrern bedienbar
(bei frontaler Anfahrt min. 2,50 m vor der aufschlagenden Tür, auf der 
Gegenseite 1,50 m vor der Tür angebracht)?  

Tresen/Serviceschalter
Sind die Einrichtungen rollstuhlgerecht?  

Sanitärräume
Ist im Gebäude ein DIN-gerechter Toilettenraum für Rollstuhlfahrer
vorhanden?  
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Vorschlag zur Verleihung der VdK-Auszeichnung
für vorbildliche Integration von Behinderten und

für behindertengerechte Gestaltung von Gebäuden und Einrichtungen

Aufgrund der erfüllten Prüfkriterien schlagen wir vor, folgender Einrichtung die VdK-
Auszeichnung zu verleihen: 

Firma / Gebäude / Einrichtung / Institution 

..........................................................................................................................................

Straße / PLZ / Ort

..........................................................................................................................................

Ansprechpartner / Telefonnummer

..........................................................................................................................................

Vorschlagender Ortsverband / Kreisverband: ..................................................................

Geprüft und befürwortet: 

Datum: ............................................... Unterschrift:...............................................
(Orts-/ Kreisverbandsvorsitzende/r)

Datum: ................................................ Unterschrift: ...............................................
(Kreisgeschäftsführer/in)

Geprüften Vorschlag einsenden an: 

Sozialverband VdK Niedersachsen-Bremen e.V.
Landesverbandsvorstand
Postfach 4929

26039 Oldenburg
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